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Bauwesen 
Die Pläne für das nachfolgend aufgeführte Baugesuch liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf: 
 

Bauherr: Ramseier Andreas, Obere Tamattenstr. 29, 3910 Saas-Grund 
Bauvorhaben: Anstreichen des Holzgeländers und der Holzfassade (Farbe wie bisher), AV Parz. 138, Uf er Mili, 

3910 Saas-Grund 
 

Allfällige Einsprachen sind innert 30 Tagen ab dieser Veröffentlichung schriftlich im Doppel an die Gemeindeverwaltung 
zu richten. 
 
An die Hundebesitzer 
Die Gemeinde Saas-Grund bezieht sich auf den Artikel betreffend der vergrabenen Fleischstücke von der Kalenderwo-
che 48 vom vergangenen Jahr. Inzwischen konnte ein Fleischstück gefunden und durch das Institut für Rechtsmedizin 
der Universität Bern analysiert werden. Hierbei konnten keine Hinweise auf Betäubungsmittel, Medikamentenwirkstoffe 
oder organische Gifte detektiert werden. 

Gemeinde Saas-Grund 
 
Pflegefamilien gesucht für „Kinder in Not“ 
Die Mitarbeitenden beim Amt für Kindesschutz treffen immer wieder auf schwierige Familiensituationen. Vor allem die 
Kinder leiden, wenn sie von physischer und psychischer Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch usw. betroffen sind. In 
erster Linie bemüht sich das Amt für Kindesschutz in Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen, den überforderten Eltern 
und betroffenen Kindern ambulante Hilfestellungen anzubieten. Wenn jedoch alle Massnahmen nicht helfen, müssen 
Kinder in Pflegefamilien (oder sozialpädagogischen Institutionen) untergebracht werden.  
Seit längerer Zeit suchen wir Pflegefamilien, die Kinder aufnehmen und ihnen ein liebevolles Zuhause bieten, mit viel 
Geduld und Verständnis „ihre Not“ lindern und ihren Herkunftsfamilien Entlastung bieten. Falls Sie sich für diese Aufgabe 
interessieren, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 

Kantonales Amt für Kindesschutz, Regionalstelle Visp 
Frau Annette Weiss und Frau Nicole König Tel.: 027 / 606 99 10 

annette.weiss@admin.vs.ch, nicole.koenig@admin.vs.ch 
 
Daten Mütter- & Väterberatung 
Die Mütter- & Väterberatung findet jeden 3. Donnerstag des Monates auf Anmeldung statt. Ab April 2017 jeweils am 4. 
Donnerstag des Monats. 
 

Daten 2017 (Änderungen vorbehalten): 
 

19. Januar 2017 
16. März 2017 
01. Juni 2017 (25. Mai 2017 – Auffahrt) 
27. Juli 2017 
28. September 2017 
23. November 2017 

16. Februar 2017 
27. April 2017 
29. Juni 2017 (5. Donnerstag) 
24. August 2017 
26. Oktober 2017 
28. Dezember 2017 

 

Rosmarie Andereggen, SMZ Oberwallis 
 
Playoff-Spiele des EHC Saastal 
Die 1. Mannschaft konnte am Dienstag, 14. Februar 2017 mit dem 4:0 Heimsieg gegen HC Düdingen Bulls den Playoff 
Stand erfolgreich zum 1:1 ausgleichen. Die nächsten Spiele finden wie folgt statt: 
 

Datum Zeit Ort 
Samstag, 18. Februar 2017 17.30 Uhr Regional-Eisbahn Sense-See AG, Düdingen FR 
Dienstag, 21. Februar 2017 20.00 Uhr Sportzentrum Wichel, Saas-Grund 
Donnerstag, 23. Februar 2017 19.45 Uhr Regional-Eisbahn Sense-See AG, Düdingen FR 
 

Wir bedanken uns bei allen für die breite Unterstützung und freuen uns weiterhin auf spannende Spiele. EHC Saastal 
 
 
 
 
 



Fasnachtsumzüge 2017 
Die Fasnachtsumzüge finden dieses Jahr wie folgt statt: 
 

Samstag, 18. Februar 2017 
Start 13.00 Uhr, Altersheim (Abschluss Primavera) 
 

Dienstag, 21. Februar 2017 
Start 19.30 Uhr, Alpha (Abschluss Platzhirsch) 
 

Mittwoch, 22. Februar 2017 (Kinderumzug) 
Start 13.30 Uhr, Altersheim (Abschluss Primavera 

Donnerstag, 23. Februar 2017 
Start 13.00 Uhr, Altersheim (Abschluss Bahnparkplatz) 
 

Samstag, 25. Februar 2017 
Start 19.30 Uhr, Bärgsunna (Abschluss Postplatz) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nach dem Kinderumzug findet eine Disco für die Kleinen im Platzhirsch statt. Sobald der Umzug zu Ende ist und die 
Kinder im Primavera abgezogen haben, besteht für sie die Möglichkeit, in den Platzhirsch zu gehen. Für Unterhaltung und 
Vergnügen wird gesorgt sein. 

Jugendverein Saas-Grund 
 
Talrennen in Saas-Almagell 
Das traditionelle Tallrennen findet dieses Jahr am Sonntag, 05. März 2017 in Saas-Almagell statt. Gefahren wird die 
Talabfahrt Furggstalden vom "Stutz" (untere Hälfte) bis "Zum Berg". 
Die Startnummernausgabe findet von 09.15 Uhr bis 10.00 Uhr an der Talstation Sessellift Furggstalden statt. Das Ren-
nen startet um 10.15 Uhr mit den Kategorien Mini JO-JO; Damen und Herrn; Jugend; Snowboard; Telemark; 3 Generati-
onen. 
Preisverteilung ist um 15.00 Uhr im Zielgelände, wo das Trio Spitzbüebo in der Festwirtschaft für Stimmung sorgt. An-
meldung bis Dienstag, 28. Februar 2017 unter 027 / 958 18 76 oder unter animation@saas-fee.ch. 
Alle Schneesportler des Tals sind herzlich eingeladen, diesen Sonntag an den Start zu gehen. Alle Nichtskifahrer heissen 
wir willkommen, die Sportler kräftig anzufeuern. Auf ein unfallfreies Rennen mit zahlreichen Teilnehmern freut sich. 
 

Skiclub Saas-Almagell 
 
Grossrats- und Staatsratswahlen 
Am Wochenende vom 04. / 05. März 2017 finden Wahlen und Abstimmungen statt bezüglich: 
 

Grossratswahlen für die Legislaturperiode 2017-2021 
Staatsratswahlen für die Legislaturperiode 2017-2021 
 

Das Wahllokal ist wie folgt geöffnet: 
Samstag, 04. März 2017, 18.45 – 20.00 Uhr, Mehrzweckgebäude Saal Triftalp (1. Stock) 
Sonntag, 05. März 2017, 09.45 – 11.00 Uhr, Mehrzweckgebäude Saal Triftalp (1. Stock) 
 

WICHTIG: Bei jedem Urnengang muss die Stimmkarte am Eingang abgegeben werden! Ohne Stimmkarte ist die Teil-
nahme an Abstimmungen und Wahlen beim persönlichen Urnengang nicht mehr möglich. 
 

Briefliche Stimmabgabe 
Wer brieflich abstimmen möchte, dem stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: 
- Der frankierte Übermittlungsumschlag wird rechtzeitig der Post übergeben. 
- Der Übermittlungsumschlag kann persönlich und unfrankiert auf der Gemeindekanzlei während den üblichen Öffnungs-

zeiten in die Urne geworfen werden. 
 

Ungültige Stimmzettel 
Die Artikel 77 RPR und 19 VbSt beschreiben die ungültigen Stimmzettel. 
Diese Bestimmungen sehen insbesondere vor, dass die briefliche Stimmabgabe ungültig ist, wenn: 
- der Stimmende nicht den amtlichen Übermittlungsumschlag und die amtlichen Stimmkuverts benutzt hat; 
- die Stimmkarte fehlt oder das Rücksendungsblatt nicht die handschriftliche Unterschrift des Stimmenden trägt; 
- der Übermittlungsumschlag nicht über die Post zugestellt oder nicht in die auf der Gemeindeverwaltung bereitgestellte 

Urne beziehungsweise in den zu diesem Zweck vorgesehenen Behälter gelegt wurde. 
- ein Übermittlungsumschlag das Stimmmaterial von mehreren Stimmbürgern enthält (gruppierter Versand). 
- die Stimmkuverts Angaben enthalten, die auf deren Herkunft schliessen lassen; diese werden nicht geöffnet. 
 

!!! Übermittlungsumschläge, welche in den Gemeindebriefkasten eingeworfen werden, sind ungültig !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saas-Grund, 17. Februar 2017 Die Gemeindeverwaltung 


